	
	für Anträge an das Referat für 
Ökumene, 

Partnerschaften, 
Mission und 
Entwicklungsdienst



FÖRDERUNGSBEREICHE

Das Referat für Ökumene, Partnerschaften, Mission und Entwicklungsdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern fördert folgende Maßnahmen:

· Einzelmaßnahmen und Projekte vor allem in den Partnerkirchen und in Regionen in denen die bayerische Landeskirche humanitäre Hilfe leistet
· Bildungsmaßnahmen in Bayern
· Initiativen zu Ökumene und Weltverantwortung
· Begegnungen (vor allem im Rahmen längerfristiger kirchlicher Partnerschaften oder ökumenischer Programme)
ANTRAGSWEGE

Anträge werden direkt an das Referat für Ökumene, Partnerschaften, Mission und Entwicklungsdienst, Arbeitsbereich Ökumenische Projektarbeit, im Landeskirchenamt gestellt:
Landeskirchenamt –Referat C 3
Frau Dorothea Droste

Postfach 20 07 51

80007 München

Telefon: 089-5595 456

Telefax: 089-5595-406

Mail-Adresse: dorothea.droste@elkb.de
TERMINE ZUR ANTRAGSTELLUNG

Abgabe der vollständigen Anträge bei der zuständigen Stelle rechtzeitig vor der geplanten Maßnahme im Referat für Ökumene, Partnerschaften, Mission und Entwicklungsdienst

Zusätzlich für Begegnungsprogramme:

Eine Voranmeldung muss mindestens 3 Monate vor Antritt der Reise im Referat für Ökumene, Partnerschaften, Mission und Entwicklung vorliegen.
VORAUSSETZUNGEN ZUR ANNAHME VON ANTRÄGEN
 
a. Formale Voraussetzungen:

· Zur Bearbeitung einer Maßnahme müssen die auf Seite 5 (Antragsformular) erbetenen Informationen vollständig vorliegen.

· Eine angemessene Eigenbeteiligung ist Voraussetzung für eine mögliche Bezuschussung.

· Es werden keine Maßnahmen bezuschusst, die schon begonnen oder schon stattgefunden haben.
· In der Regel werden maximal 4 Anträge pro Antragsteller pro Jahr gefördert.

b.   Inhaltliche Voraussetzungen:
Ökumenische Schwerpunkte müssen im Antrag (siehe Antragsformular auf Seite 5) erläutert werden und nachstehendem Auszug aus der „Konzeption der Außenbeziehungen der ELKB – Ein Beitrag zur weltweiten Communio“ entsprechen.

Ökumenisches Lernen – Der Weg unserer Partnerschaftsarbeit

Auf dem Weg der Umsetzung der Vision einer Kirche als Communio lassen wir uns bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnerkirchen vom Gedanken des ökumenischen Lernens leiten. Dazu gehört:

        dass wir andere geistliche und lebensfördernde kulturelle Traditionen wertschätzend wahrnehmen.

        dass wir uns in der Auseinandersetzung mit der „Andersartigkeit“ geistlichen Lebens und theologischen Denkens vom Ziel der „versöhnten Verschiedenheit“ leiten lassen und damit auch unsere eigene Identität besser verstehen lernen.

        dass wir eine ökumenische Spiritualität entwickeln, indem wir gemeinsam mit den Partnern beten, Teil haben am gottesdienstlichen Leben der Partnerkirchen und Begegnung suchen auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens.

        dass wir unsere Lernbemühungen in erster Linie auf das Gemeinsame ausrichten, und nicht auf das Trennende.

        dass wir einen fairen und gleichberechtigten Dialog mit den Partnern üben, und – sofern dafür die Voraussetzungen nicht gegeben sind – die Ursachen für Ungleichheit im Dialog bearbeiten.

        dass wir Kritik in der Partnerschaftsbeziehung üben, wo sie nötig ist, und dies in achtsamer Weise tun.

        dass wir bereit sind, uns selbst in Frage stellen zu lassen.

        dass wir Projekte gemeinsam erarbeiten und den Ertrag für beide Seiten zum Maßstab der jeweiligen Projektentscheidung machen.

        dass wir den sozialen Kontext unserer Partnerkirchen wahrnehmen und – falls nötig – in ökumenischer Anwaltschaft („advocacy“) den Partnern beistehen in ihrem Kampf um gerechtere Lebensbedingungen.

        dass wir im Zeitalter der Globalisierung aufmerksam werden für die Verflechtung unseres Lebensstiles mit der Lebenssituation in anderen Teilen der Erde, und dass darum beim Engagement für eine gerechte Wirtschaftsordnung die Perspektive der armen Kirchen für uns wichtig ist.

        dass wir uns begeistern lassen von dem lebendigen Geist Gottes, der uns ermutigt und Hoffnung gibt auf unserem Weg zusammen mit unseren Partnern überall auf der Welt. 
UMFANG DER FÖRDERUNG
Zuschüsse werden nach Maßgabe der Haushaltslage vergeben. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

a. Zuschüsse für Bildungsmaßnahmen/Projekte/Initiativen:

Die Höhe der Zuschüsse zu den Gesamtkosten der Maßnahme ist abhängig vom Projektcharakter und von der Eigenbeteiligung.
b. Zuschüsse für Begegnungsprogramme:
Prinzipiell förderungsfähig sind Begegnungsprogramme in folgenden Regionen:
	Innerhalb der Europäischen Union
	€ 10,00 pro Person pro Tag bis zu 

MAXIMAL € 1.000,00 pro Maßnahme

	Osteuropa (außerhalb der Europäischen Union) 
	€ 100,00 pro Person pro Maßnahme
bis zu MAXIMAL € 1.500,00 pro Maßnahme

	Reverseprogramme für diese Regionen 
(Reisen nach Bayern)
	Übernahme der Bus- oder Bahnkosten
bis zu MAXIMAL € 2.000,00 pro Maßnahme 


	Naher Osten (insbesondere Israel und Palästina)
	€ 250,00 pro Person pro Maßnahme bis zu MAXIMAL € 2.500,00 pro Maßnahme


	Reisen in die USA
	€ 200,00 pro Person pro Maßnahme bis zu 

MAXIMAL  € 2.000,00 pro Maßnahme


VERGABETERMINE
· Die Bewilligung der Anträge erfolgt, bei Erfüllung aller Voraussetzungen, in der Regel 4 Wochen nach Eingang der Anträge bei der Stelle „Ökumenische Projektarbeit“. Bei umfassenden Anträgen kann sich die Bearbeitungszeit verlängern, um Zeit für Rückfragen und Stellungnahmen zu ermöglichen.

· Kleinanträge bis zu € 1.000,00 werden am Ende eines jeden Monats bearbeitet, sofern diese bis zum 15. dieses Monats eingegangen sind.

· In der Regel erfolgt die Auszahlung nach Vorlage der Abrechnung und der Verwendungsbelege.

BERICHT/ABRECHNUNG

· Nach Abschluss der Maßnahme sind innerhalb von sechs Monaten ein Bericht und ein Nachweis der Verwendung der Mittel vorzulegen
· Bei der Abrechnung bitte darauf achten, dass diese unterschrieben wurde und dass folgender Satz erscheint:  „Ich bestätige, dass sämtliche Geldgeber bei der Abrechnung aufgeführt wurden.”
München, den 17.1.2007

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Landeskirchenamt

Referat für Ökumene, Partnerschaften, Mission und Entwicklungsdienst

Ökumenische Projektarbeit – C 3.2-1


ANTRAGSFORM / ERBETENE ANGABEN

Deckblatt
Antragsteller:


Dekanat, Kirchengemeinde, Institution

verantwortliche Kontaktperson

Postanschrift mit Telefonnummer und e-mail Adresse

Programm/Projekt:

Was ist geplant?





(Bei Reisen: Reise oder Gegenbesuch? Wie viele Personen?)

Termin:


geplanter Zeitraum der Maßnahme
Antragssumme:

Höhe des beantragten Zuschusses
Bankverbindung:

Kontoinhaber, Konto Nr., Bank, BLZ
Letzte Bewilligung durch:
Antragsnummer/Name der Maßnahme/Datum und Betrag des
das Landeskirchenamt  
zuletzt erhaltenen Zuschusses 
Ausführliche Angaben auf gesondertem Blatt (max. 3 Seiten):

1.
Hintergrund/Vorgeschichte:

2.
Ziele/Zielgruppe:

3. 
Ökumenische Schwerpunkte der Maßnahme:
4.
Geplante Maßnahmen/Durchführung/Programm:
5.
Kosten- und Finanzierungsplan:

6.
Zusätzlich bei Reisen:

a)
Teilnehmer-/Teilnehmerinnenliste (Name, Alter, Geschlecht)
b)
Einladungsschreiben oder Besuchszusage der Partner

Datum, Unterschrift
(Deckblatt: Bitte die Felder in kursiv und/oder gelb mit den erbetenen Daten ersetzen. 

Angaben 1-6 bitte auf gesondertem Blatt (max. 3 Seiten) ausführen.


































































PAGE  
7

